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Neuregelung der elterlichen Sorge gemäss Art. 134 Abs. 3 ZGB
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Seite    
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Blatt   

Entscheiddatum:





Sitzung vom:









Geschäft Nr.:

Personalien:

XY, geb. (Geb.-Datum), von (Heimatort), whft. in (Gemeinde), 



(Strasse)


Thema:

Neuregelung der elterlichen Sorge gemäss Art. 134 ZGB

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom... wandten sich die Eltern von XY an die Vormundschaftsbehörde mit dem Antrag, die elterliche Sorge über ihre Tochter neu zu regeln.

Die alleinige elterliche Sorge über XY war anlässlich der Scheidung der Kindsmutter zugeteilt worden. 


Als Grund für die Umteilung gaben die Eltern an, XY wohne seit … beim Kindsvater. Sie sei auch an dessen Adresse angemeldet und besuche dort die Schule.

Die Eltern haben gleichzeitig eine von beiden unterzeichnete, genehmigungsfähige Vereinbarung mit Datum vom… resp. vom… vorgelegt, worin sie sich über die elterliche Sorge, die Verteilung der Unterhaltskosten, die Regelung des persönlichen Verkehrs und weitere aus der elterlichen Sorge abgeleiteten Befugnisse verständigt haben.


Die Anhörung der Kindseltern am … ergab, dass XY seit einiger Zeit beim Kindsvater lebt und ausschliesslich von diesem betreut wird. Es besteht zwar ein regelmässiger Kontakt zur Kindsmutter, diese nimmt jedoch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nur wenig Betreuungsaufgaben wahr. Anlässlich der Anhörung vom … erklärte die 14-jährige XY, dass sie eine Umteilung der elterlichen Sorge auch wünsche, da sie ja schon lange beim Vater wohne und dieser sich um alles kümmere.
Erwägungen: 
Da die Kindsmutter die elterliche Sorge allein innehat, ist die Vormundschaftsbehörde an ihrem Wohnsitz zur Neuregelung der elterlichen Sorge örtlich zuständig.

Bei Einigkeit der Eltern ist gemäss Art. 134 Abs. 3 ZGB die Vormundschaftsbehörde sachlich zuständig für die Neuregelung der elterlichen Sorge und die Genehmigung des Unterhaltsvertrages. 

Da XY seit einiger Zeit beim Kindsvater lebt, dieser die Hauptbetreuungssaufgaben übernommen hat und deshalb auch faktisch die Verantwortung für das Wohl von XY trägt, erscheint es angemessen und im Wohl des Kindes geboten, dem Kindsvater die elterliche Sorge zuzuteilen. In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass die bereits 14-jährige XY ebenfalls eine Umteilung der elterlichen Sorge wünscht.
Dispositiv:
Demgemäss beschliesst die Vormundschaftsbehörde:


://: 
 1.
Die elterliche Sorge über XY wird auf den Kindsvater … 

übertragen. 

  
2. 
Die Vereinbarung vom… über den Unterhaltsbeitrag und die 

Regelung des persönlichen Verkehrs zwischen den Kindsel-

tern wird genehmigt und bildet einen integrierenden Be-


standteil dieser Verfügung.
Rechtsmittel-
Rechtsmittelbelehrung:
belehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen seit Erhalt beim Kantonalen Vormundschaftsamt, Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln, schriftlich begründete Beschwerde erhoben werden. Das Verfahren vor dem Kantonalen Vormundschaftsamt ist kostenpflichtig.

Verteiler:
Protokollauszüge an:


-  
Vater

- 
Mutter

- 
   Kantonales Vormundschaftsamt, Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln 

versandt am:





VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE …….
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